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Rechtssatz

Wenn auch der Tachometer im Beschuldigtenfahrzeug ca 3 Wochen vor dem Deliktszeitpunkt durch einen Mechaniker

überprüft worden wäre, ist ein problemloses und wirklich exaktes Ablesen der eingehaltenen Geschwindigkeit nur bei

geeichten Tachometern mit Digitalanzeige möglich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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